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Und natürlich räumen wir unserem Dienstherrn ein, unangekündigt, die Räumlichkeiten
inspizieren zu können.

Sonst geht's noch knusper? Eben mal so das in der Verfassung garantierte Grundrecht auf die
Unverletzlichkeit der Wohnung durch Unterschrift außer Kraft setzen?  Die Versicherung ist
im Zweifelsfall ohnehin nicht wirksam.
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